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den und vor der Auswaschung und
Verlagerung ins Grundwasser be-
wahrt. Im nächsten Frühjahr steht
dieser so konservierte Stickstoff
dann einer Folgekultur wieder zur
Verfügung. Damit lässt sich Dünger
einsparen und gleichzeitig wird
auch das Grundwasser vor Nitratein-
trägen geschützt.
Die Winterbegrünung beinhaltet

sowohl Anbau und Beibehaltung
von Winterzwischenfrüch-
ten als auchUntersaaten, die
in die angebaute Hauptkul-
tur eingesät werden. Die
Aussaat der Zwischenfrüchte
hat bis zum 15. September
zuerfolgen.DieEinbringung
der Untersaaten muss bis
zum 30. Juni vorgenommen
sein. Leguminosen dürfen in
der Saatmischung nicht ent-
halten sein. Nach den spät
räumenden Kulturen Mais
und Zuckerrüben können bis
zum 10. Oktober Grünrog-
gen und Gräser eingesät
werden.
Weitere Anforderungen:

● Die Winterbegrünung er-
folgtaufmindestens5%der
Ackerfläche (Brutto).
● Winterbegrünungs-
flächen im Sinne der Förder-
richtlinie dürfen nicht in per
Landesverordnung festgesetzten
Wasserschutzgebieten liegen, da
dort ohnehin eine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Winterbegrünung
beziehungsweise ganzjährigen Bo-
denbedeckungbesteht.Hierfürwird
bereits eine gesonderte Ausgleichs-
zahlung geleistet.
● Keine wendende Bodenbearbei-
tung vor Aussaat der Winterbegrü-
nung.
● Jährliche, ortsübliche Aussaat
durch Drillsaat oder gleichwertige
Aussaat mit flacher Einarbeitung
(maximal 5 cm; zum Beispiel Pneu-
matikstreuer mit kombiniertem
Hackstriegel).
● Kaufbelege für Saatgut sind mit
dem Auszahlungsantrag einzurei-
chen sowie auf dem Betrieb aufzu-
bewahren und auf Verlangen bei
der Kontrolle vorzulegen.
● Vorgaben zur Zusammensetzung
des Saatguteswerden noch bekannt
gegeben.
● Umbruch ab 1. März, eine Besei-
tigungdesAufwuchses ist auchnach
diesem Datum nur rein mechanisch
zulässig. Der Einsatz von Totalherbi-
ziden ist nicht zulässig.
● Aussaat der Hauptfrucht nach
Winterbegrünung bis spätestens 31.
Mai. Als Folgekultur im Sinne der
Maßnahme sind Ackergras, Futter-
gräser und Winterungen (zum Bei-

spiel Wintergetreide, Raps) nicht zu-
lässig.
● Keine Beweidung, keine Dün-
gung und kein Pflanzenschutz nach
Ernte der Hauptfrucht bis zum
1. März. Eine Startdüngung für die
Winterbegrünung in Regel dieser
Maßnahme ist nicht zulässig.
● Zwischenfrüchte/Untersaaten
sind über Winter beizubehalten,
nicht abfrierend.

● Verpflichtungsbeginn 1. Juli im
Jahr der Neuantragstellung.
● Flächen zur Winterbegrünung
können jährlich wechseln.
● Eine Selbstbegrünung ist keine
Winterbegrünung im Sinne dieser
Anforderungen.
● Keine Anrechnung auf Zwischen-
früchte im Rahmen des Greening
wegen des Verbotes der Doppelför-
derung.

Höhe der Förderung:
● 75€/ha Winterbegrünung für
konventionelle Betriebe
● 45€/ha Winterbegrünung bei
ökologischen Anbauverfahren.
● Keine Förderung dieser Flächen
als ökologische Vorrangflächen
(Greening)

Schonende Ausbringung
Wirtschaftsdünger

Auch mit dem Einsatz einer emis-
sionsarmen und Gewässer schonen-
den Technik zur Ausbringung von
flüssigen Wirtschaftsdüngern, wie
Gülle und Gärreste, kann teurer Mi-
neraldünger eingespart werden.
Gleichzeitig wird mit der bodenna-
hen beziehungsweise direkten Ein-
bringung in den Boden die Dünge-
effizienz der eingesetzten Wirt-
schaftsdünger wesentlich verbes-

sert, was wiederum auch dem
Grundwasserschutz zu Gute kommt.
Die Ausbringung von flüssigem

Wirtschaftsdünger (wie Gülle, Gär-
reste) erfolgt mit Schlitz-/Injektions-
technik, Güllegrubber, Gülleschei-
benegge oder Schleppschuh direkt
in den Boden beziehungsweise un-
ter Grünland und mehrjährigen
Ackerfutterpflanzenbestand.
Weitere Anforderungen:

Gülleschlitzgerät auf Getreidestoppeln für die Maßnahme umweltschonende und emissionsar-
me Ausbringung von Wirtschaftsdüngern . Foto: Kirsten Müller

● Ausbringung der Gesamtmenge
der vom Betrieb auszubringenden
flüssigen Wirtschaftsdünger nach
§ 2 Düngegesetz
● Eingeschränkter Ausbringungs-
zeitraum ab 1. Februar
Bis 31. Juli auf Grünland und

Ackerland
Bis 31. August zu Winterraps

● Ausgeschlossen sindBetriebe, de-
ren Lagerkapazität für flüssigen
Wirtschaftsdünger ausreicht, um ei-
nen Zeitraum von achtMonaten oh-
ne Ausbringung überbrücken zu
können, und deren Investition in
den Aufbau dieser Lagerkapazität
aus Mitteln der öffentlichen Hand
gefördert worden ist.
● Nur Fremdmechanisierung über
Lohnunternehmen/Maschinenring
● Gülleausbringungsbelege und
Rechnungen müssen folgende An-
gaben enthalten: Ausbringungszeit-
punkt, Menge (m3), Fläche (ha) und
eingesetzte Ausbringungstechnik.
Sie sind bei Kontrollen vorzuzeigen
unddemLlur bis zum15. September
zu übermitteln.
● Von einer Förderung sind Betrie-
be ausgeschlossen, die bereits auf
Grund einer Nebenbestimmung im
Bescheid zur Genehmigung des Be-
triebes nach § 4 Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImschG i.V.m.§2Abs.
1 Nr. 1 der Verordnung über geneh-

migungsbedürftige Anlagen (4.
BImSchV) verpflichtet sind, die ge-
nannten Geräte zu verwenden.
● Berechnungsgröße für die Förde-
rung: Bezugsfläche = flüssige Wirt-
schaftsdünger erzeugende GVE x
0,5 ha
● Verpflichtungsbeginn: 15. No-
vember im Jahr der Neuantragstel-
lung

Höhe der Förderung:
● 80€/ha Bezugsfläche
(60€/ha für die Anwen-
dung der vorgegebenen
Technik + 20€/ha für einge-
schränkten Ausbringungs-
zeitraum)
● Betriebe mit Flächen im
Wasserschutzgebiet erhal-
ten nur 60€ je ha Bezugs-
fläche, da auf Flächen in
Wasserschutzgebieten oh-
nehin gesetzlich der ver-
kürzte Ausbringungszeit-
raum für flüssige Wirt-
schaftsdünger gilt.

Vielfältige Kulturen
im Ackerbau

Die Verpflichtung bezieht
sich auf die gesamte Acker-
fläche (Brutto) des Betrie-
bes. Es sind fünf verschiede-

ne Hauptfrüchte inklusive Legumi-
nosen anzubauen.
Flächen, die nicht für die landwirt-

schaftliche Erzeugung genutzt wer-
den, gelten nicht als Hauptfruchtart.
Der Anteil jeder Hauptfrucht be-

trägt mindestens 10% bis maximal
30% der Ackerfläche.
Der Getreideanteil darf maximal

66% betragen.
Werden mehr als fünf Haupt-

früchte angebaut und wird bei min-
destenseinerdie10%nichterreicht,
werden die Früchte zusammenge-
fasst, bis die Anteile erreicht sind.
Weitere Anforderungen:

● Die Liste der Codes der zulässigen
Ackerfrüchte wird derzeit erstellt.
● Werden Leguminosen als Gemü-
se angebaut (zum Beispiel Speise-
erbsen) undwerden diese Flächen in
der Regel dieserMaßnahmegeltend
gemacht, wird in der Regel der För-
derung Ökologischer Anbauverfah-
ren nicht die Gemüseprämie son-
dern die niedrigere Ackerprämie ge-
zahlt.
● Die Pflanzen müssen vom 1. Juni
bis 15. Juli auf der Fläche vorzufin-
den sein.
● Erfolgt die Ernte vorher sind die
Stoppelnbis zum15. Juli zubelassen.
● Kaufbelege für das Legumino-
sensaatgut sind mit dem Auszah-
lungsantrag einzureichen sowie auf
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Einwohnerversammlung zu einer Aussiedlung einer Schweinemastanlage in Hoisdorf

FürdieBürgerinitiativewarDr.Mi-
chaela Dämmrich geladen, Kreis-
tagsabgeordnetevonBündnis90/Die
Grünen. Zur Unterstützung von
Landwirt Jörg Elbers waren Prof. Dr.
Urban Hellmuth von der Fachhoch-
schuleKiel undPeterKoll, Geschäfts-
führer des Kreisbauernverbandes
Stormarn, gekommen. Nach der Ein-
führung durch Bürgermeister Dieter
Schippmann hatten die Einwohner
die Möglichkeit, Fragen und Beden-
ken an das Podium zu richten. Sorge
bereitete ihnen neben demGestank
und der Umweltbelastung durch die
anfallende Gülle die Gefahr der Ver-
breitung von Keimen. Die Forderun-
gen gingen von einer Filteranlage
für die Abluft bis hin zu einer gene-
rellen Aussiedlung der Tiermastbe-
triebe nach Mecklenburg-Vorpom-
mern, Russland oder Bulgarien. Ein
Bürger legte Elbers zudem nahe, ei-
nen Biohof mit Direktvermarktung
zu gründen. Die Möglichkeit für die
Kinder aus dem Ort, die Tiere zu
streicheln, würde gesamt Hoisdorf
aufwerten und nicht nur einer Per-
son alleine dienen, so ein Weiterer.
Auf einen Versuch sollte Elbers es

In Hoisdorf, Kreis Stormarn, ist die
Aussiedelung eines Betriebes mit
Neubau einer Schweinemastanla-
ge für 1.460 Plätze geplant. Dage-
gen formiert sich eine Bürgerinitia-
tive „Keine Schweinereien in Hois-
dorf“. Zu einer Einwohnerver-
sammlung zu diesem Thema er-
schienen300HoisdorferBürgerund
Besucher,darunterauchvieleLand-
wirte mit Schleppern, um den Kol-
legen Jörg Elbers zu unterstützen.

„Geht doch nach Bulgarien!“

nach Ansicht des Hoisdorfers an-
kommen lassen.
Prof. Hellmuth bezeichnete den

Wunsch, Tierhaltung in andere Län-
der auszusiedeln, als „erschreckend
reich“ gedacht. Außerdem würden
die Landwirte alles ihnen Mögliche
tun, um dem Tierwohl gerecht zu
werden. Eine mögliche Geruchsbe-
lästigung sei, so Peter Koll, laut eines
Gutachtens der Landwirtschafts-
kammer, welches von der Bürgerin-
itiative als Gefälligkeitsgutachten
angezweifelt wird, nicht zu erwar-
ten. Der Abstand zum Dorf beträgt
1 km, und alle Abstandauflagen
werden eingehalten. Auch Prof.
Hellmuth betonte, dass die Grenzen
der Emission problemlos eingehal-
ten werden. Elbers bot den Anwe-
senden an, seine Aufzeichnungen

zum Tierarzneimitteleinsatz einzu-
sehen,umsichdavonüberzeugenzu
lassen, dass er in den vergangenen
beiden vergangenen Quartalen kei-
ne Antibiotika eingesetzt habe.
Landwirt Klaus Ahrens und der

HoisdorferMichaelGroßkritisierten,
wie mit Landwirten umgegangen
werde. Die Dörfer seien durch Land-
wirte entstanden, und Städter, die
hierherziehen, könnten nicht erwar-
ten, dass sich jene diesen anpassen.
Olaf Beier, Inhaber einer Gärtnerei
und direkter Nachbar der geplanten
Aussiedlung, hatte anfangs Sympa-
thie mit der Bürgerinitiative, bis er
feststellen musste, dass deren Argu-
mente nicht seine seien. Er sieht es
alsunmöglichan,esallenBeteiligten
recht zu machen, ohne Auswirkun-
gen auf das Kaufverhalten in seiner

Gärtnerei befürchten zu müssen.
Dennoch appellierte er an die Ein-
wohner, Elbers sein Vorhaben erst
einmal verwirklichen zu lassen, was
dessen gutes Recht sei. Für ihn wäre
es auch nicht schön, wenn es stinken
sollte, aberwerkönnewissen,obdas
tatsächlich eintrifft? Man sollte Ver-
trauenhaben, dass der Landwirt sich
an Recht und Gesetz hält und das
Beste für seine Tiere will. Sollte tat-
sächlich ein Filter für den Stall gefor-
dert sein, könne jeder der 3.000 Ho-
isdorfer Bürger 100 € spenden.
Ohne wirkliches Ergebnis, aber

mit einer breiten Unterstützung für
Landwirt Elbers, wurde die Ver-
sammlung nach drei Stunden kon-
troverser Diskussion beendet.

Lennart Butz
Kreisbauernverband Stormarn

Auf dem Podium um Landwirt Jörg Elbers (stehend) v. li.: Michaela Dämmrich (Bürgerinitiative), Elke Ottmann, Susanne
Kuplich (beide Amt Siek), Bürgermeister Dieter Schippmann, Peter Koll (KBV Stormarn), Prof. Urban Hellmuth.

Foto: Birgit Maurer

dem Betrieb aufzubewahren und
auf Verlangen bei der Kontrolle vor-
zulegen.
● Verwendung von Nachbausaat-
gut bei Leguminosen ist nicht zuläs-
sig.
● Nach Leguminosen oder Gemen-
gen, die Leguminosen enthalten, ist
in den betreffenden Jahr eine Folge-
frucht anzubauen.
● Die Aussaat der Leguminosen er-
folgt als Reihensaat.
● Vorgaben zur Saatstärke bei den
Leguminosen werden derzeit erar-
beitet.
● Keine Anrechnung auf Legumi-
nosen im Rahmen des Greening we-
gen des Verbotes der Doppelförde-
rung.

● Verpflichtungsbeginn ist der 1.
Januar 2016.
Zur Höhe der Förderung siehe Ta-

belle.
Die abschließende Auswertung

derAnträgeaus2014hatteergeben,
dass mehr Fördermittel für die Viel-
fältigenKulturen imAckerbaubean-
tragt wurden, als Mittel zur Verfü-
gung standen. Es ist zwar gelungen,
die Finanzausstattung der „Vielfälti-
gen Kulturen im Ackerbau“ etwas

zu verbessern, doch bei einem ähn-
lichen Andrang wie 2014 werden
auch in 2015 leider nicht alle Anträ-
ge bewilligt werden können. Bei
Mittelknappheit sind deshalb vorab
Prioritäten festzulegen. Weil die
Maßnahme einerseits Baustein zur
Umsetzung der Eiweißstrategie ist
und anderseits zur Verbesserungder
Biodiversität beitragen soll, wurden
folgende Prioritäten festgelegt:
1. Anbau von großsamigen Legu-

minosen (Bohnen, Erbsen, Lupinen)
in Reinsaat aufmindestens 10%der
Ackerfläche.
2. Anbau von kleinsamigen Legu-

minosen und Gemengen, die Legu-
minosen enthalten, auf mindestens
10% der Ackerfläche.
Reichen die Mittel nicht aus, um

sämtliche Anträge einer Priorität zu
bedienen, werden zunächst die An-
träge von ökologisch wirtschaften-
den Betrieben bedient werden. Soll-
te diese Unterteilung nicht ausrei-
chen, werden in der nächsten Aus-
wahlebene zunächst die Tier halten-
den Betriebe bevorzugt (es zählen
die im Sammelantrag angegebenen
Rinder und Schweine).

Reinhold Schneider, Melur

Tabelle: Förderhöhe Vielfältige Kulturen imAckerbau
Förderhöhe

konventionell

Ökol. Anbauverfahren

Großsamige Leguminosen
in Reinsaat

110 €/ha

75 €/ha

Kleinsamige Leguminosen,
Gemenge

90 €/ha

55 €/ha
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